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14Informationsblatt

ti?ma: ßauland für Einheimische

aügrundstücke sind knapp und für viele unerschwinglich teuer geworden.
ft|treten.Interessenten reibst in kleinen ländlichen Gemeinden aus der
anzen Region München und darüber hinaus auf. Der so in die Höhe getrie-
ene Grundstückspreis bedeutet für viele Einheimische, daß der Traum vom

eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung in der heimatlichen Gemeinde vor-
läüfig ausgeträumt ist.

Da^lProblem ist bekannt und beschäftigt inzwischen auch die Parteien und
ej^rden. Gibt es derzeit auf der Grundlage unserer Gesetze eine Handhabe,i h>

(d^er offensichtlichen Fehlentwicktung entgegenzuwirken?
ntgegen der landläufigen Meinung g-rbt es durchaus Möglichkeiten, die Ein-

heimischen gegenüber Außenstehenden zu begünstigen und darüber hinaus über-
hauPt preisdämpfend zu w-irken. Dazu bieten sich u.a. zwei grundsätzliche
Möglichkeiten an:

»

GRUNDSTÜCKS KAUF VERTRÄGLICHE V-EREINBARUNG
durch die Gemeinde zwischen Grundeigentümer und Gemeindes
Gemeinde kauft selbst Grundstücke Verkauf nur an Einheimische,

tfe'^ Bebauungsptan rechts- anderenfalls Ankauf durch die Gemeinde
oder Vertragsstrafe

CTnd verkauft dann an ausgewählte entweder: befristetes- Ankaufsrecht
Einheimische unter bestimmten (sog. Ueilheimer Modell) l

Auflagen Im Fall der Ausübung des An-.l kaufsrechtes wird der Kauf -
ETne weitere Möglichkeit besteht preis durch einen Gutachter-
Tj^der Vergabe von Erbbaurecht ausschuß festgesetzt

oder: unbefristetes Ankaufsrecht
(sog. Traunsteiner Modell)
Der für Gemeinde und Käufer
zulässige maximale Kaufpreis
wird bereits bei der Verein-.

barung ausgehandelt und gilt
fünf Jahre: t
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.WieKhaben sich solche Konstruktionen in der Praxis bewährt?

Das|aktueUe Thema stand auch im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung
unseres Verbandes am 29.11.1979 in Garch-ing. Dort hatten mehrere Bürger-
[neuster über eigene Erfahrungen berichtet:

t

ei?pie1 Sindelsdorf/Landkreis We-ilheim (außerhalb unseres Verbandsgebietes)

- 'Ki ""-
eTW974 habe die kleine Gemeinde 22 BauparzeHen nach dem "Weilheimer

Mode 11" gesichert.

Zwischen der Gemeinde und dem Grundstücksetgentümer werde ein notanelter
Vertrag geschlossen mit der Klausel, daß innerhalb von 10 Jahren nur an
j^ansässtge verkauft werden kann. Von dem Kaufangebot nehme die Gemeinde

tnis, mache aber keinen Gebrauch davon, wenn ein Verkäufer das Grund-
tück binnen acht Jahren gemäß den Zielen verwendet, insbesondere an jemand

veräußert, dessen Uohnungsbedarf in der Gemeinde gedeckt werden soll.
DiSpiemeinde werde der Veräußerung an andere Personen nur zustimmen, wenn
diese der Gemeinde gegenüber ebenfalls ein Kaufangebot gemacht haben. Wenn
nach|acht Jahren das Grundstück nicht verkauft ist, kann die Gemeinde es
ifuf^eTnen Bewerber kaufen.

*.
#

B^-i^iel Allershausen/Landkreis Freising

l^Bürgermeister_Wink1er berichtet aus der Gemeinde AHershausen (Klein-
Zentrum, ca. 3000 Einwohner).
|Ein Bebauungsplan werde nur dann ausgewiesen, wenn die Gemeinde die Grund-
stücke bekomme, und zwar nicht zum Marktpreis. Nur wenn die Grundstücks-
eigentümer dieses Angebot akzeptieren und sämtliche Grundstücke -in Gemeinde-
hand seien, werde für das Gebiet ein Bebauungsplan erstellt. Die Gemeinde
ez^hle aber die Grundstücke nicht, sondern schließe einen Optionsvertrag,?H^|d^»d Grundeigentümer bieten der Gemeinde die Flächen zum Tausch an;

das^ngeb^wird von der Gemeinde erst nach Fertigstellung des Bebauungs-^r-^Z.~^
pT^j^Entwürfs angenommen. Die Gemeinde erschließt das Gelände und gibt dem

eigentümer das ursprünglich zum Preis von 50,-DM/qm erworbene'Gelände
üiITSelbstkosten-Pre-is von IM.-DM/qm zurück. Die Grundeigentümer erhalten

|^a?^ ^r?JUF^hie^^d^ri^1^^mi^gu^^ ^ ^^^^ßSn^5 ^^a^a£er
erden an bauwiThge ortsansässjge Bürger veräußert. Die Grundeigentümer

können über die 55 % zurückerhaltenen Uächen frei verfügen, ste'verpnich-
ten sich jedoch verträglich, für den Fa11 einer Veräußerung an Fremde diesen
teir^Baugebot auf drei_5ahre aufzuerlegen; Wird diese Verpffichtung nicht
e-ingehalten, hat die Gemeinde Rückkaufsrecht, und zwar zum Schätzpreis des

.

tilgen Zeitpunktes, an dem das Rückerwerbsrecht in Kraft tritt.

ür^1e_ Vergabe wurde eine Kriterienliste aufgestelU, die sich vor allem
u-^soziale Gesichtspunkte stützt.

Di ewerber gekommen ein Baugebot auf 3 Jahre auferlegt, bei begründetem
ntrag kann^diese Frist verlängert werden. Weiter wird'ein Veräußerungs-

^l^?^^?n^^"^?i11'i*Tr?^au^rI^t-' .^,^cl^n .?au?e^ot, ^nci ^ieclerveräußerungsver-bot^'mcht eingehalten, tr-itt ein U-iederkaufsrecht durch die Gemeinde in
Kraft ujfid zwar zum ursprünglichen Preis von U4.-DM/qm und auf Kosten des
Erwerbers; eine Verztnsung erfolgt nicht.
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Versuche Wrtachaftsraum:

zl""sto Jro" SpekulantenModelle zur Bauiandalcheru
n?JD^n)."^^ Ohne .freiwilligen Zwang«legte fl«ht nicht»^--.^^zr^",- "»>..,.

=Juüudeu d-c.TSK"des.^'=:^°'^^"^ä^^£s^=^^.VS Ss^sT-uger Biir-
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Beispiel Stadt Geretsned/Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

l.» Bürgermeister Schneider berichtet aus der Stadt Geretsried, Stadt Wolfr-ats-
j^u^gn (Gemeinsames Mittetzentrum mit der Stadt Wolfratshausen, 20.000 EW).

dgn Bürgern zu einem Eigenheim zu verhelfen, habe die Stadt einen ganzen
TyTrungsbedürftigen Ortste-iT (Stein), noch bestückt mit Baracken aus der

Ktyegszelt, von der Bayer. Landesanstalt für Aufbauf-inanzierung erworben.
Beider Vergabe wurde__berücksichtigt, ob der Bewerber eine Soziatwohnung frei-
macht, wie lange er Bürger der Stadt ist, die Kinderzahl und das Alter der
Kinder. Die Erwerber hatten die Möglichkeit, ihre besonderen Wünsche und An-
Sprüche zu realisieren, viele der Eigenheime wurden in Selbsthilfeaktionen
erstellt, natürlich unter der Bauaufsicht des Architekten. Im Notariatsver-
trag jmt den^Kaufbewerbern wird neben einem Baugebot innerhalb von zwei Jah-
ren^estgehalten, daß das Eigenheim nicht'weiterverkauft werden darf, andem-
fa^ls hat die Stadt ein Ruckkaufsrecht »

}e bisherigen VergabekrHenen nicht frei von Mängeln waren, werde erwo-
ei weiteren derartigen Aktionen den Losentscheid einzuführen.

Bei* spiel Gemeinde Karlsfeld/Landkreis Dachau

ürgermeister Danzer berichtet aus der Gemeinde Karlsfeld (Siedlungsschwer-.

unkt, 14.300 EW).
Die Gemeinde stelle einen Bebauungsptan nur dann auf, wenn tatsächlich Grund-
stücke zum Verkauf stehen; dabei erfolge e-ine gewisse Einflußnahme auf den ^

VqjJ^äufer. Bereits seit vielen Jahren werde Einheimischen Bauland durch die
yide zur Verfügung gestellt.

Wesentliches Moment für eine Baugebietsausweisung sei die Möglichkeit der
Schaffung von Eigentum für sozial schwächere Schichten gewesen und zwar durch
MUMIfe der Gemeinde bei der Beschaffung der notwendigen Baugrundstücke so-
wlejigenle-istungen der Grundstückserwerber bei der Erstellung der Gebäude.
Vor-yünf Jahren wurde beispielsweise ein Grundstück von ca. 30.000 qm zum da-
maligen Preis von lOO.-DM/qm erworben, voll erschlossen und an einheimische
Bauwinigezum Setbstkostenprets von rd. 200.-DM/qm veräußert. Aufgrund der
guten_Erfahrungen_wurde ein weiteres Baugebiet durch die Gemeinde erworben,
j^yosserr und die Vergabe der Baugrundstücke stehe derzeit an.

^ng^^es^1?ie ^:lw^r^nB^>i'^^li^?'?i^i ^^i?ii^t^?il^^nd^n^o^or~:d
fc *

In d?n notariellen Verträgen wurde.ein Ankaufsrecht der Gemeinde für zehn
^!^-f! ^--?^r?Trzei^.Y^r?1n!:>?rten clm-pre1s Festgelegt. Die auf dem Grund-
stück befindlichen GebäuHchkeiten s-ind mit dem Verkehrswert abzulösen.
^I?r5L^lne,.^^L!^n§--[1i?h^-.^s^nde^_^r?ennt.Jede parte1.einen yere1,dh9jt:.en
Schätzer. Weichen die ermittelten Schätzwerte voneinander ab, ist der M-it-
^-elwert maßgebend. Zur Sicherung des Anspruchs der Gemeinde auf E-igentLims-
Übertragung wird eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen. Ob das
^.Sfsrec^t in Anspruch genommen wird, ha? die Gemeinde nacFBek^nntgabe

SachverhaHs innerhalb von dre-i Monaten zu erklären. Die Erklärung hat
^Beschluß des Gemeinderats zu erfolgen. Im Kaufvertrag wird elne'Frist

^n^ünf Jahren zur Bebauung des Grundstücks gesetzt.
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J^ ^-^sch.1ie?enden D1sku£s10n ,SPr?.chtHerr Blumenstein (Bayer. Gemetndetag)
die rechtliche Seite an. Sowohl das "Ueilheimer" wie auch das'-Traunstei'ner

|Mo^n" i^den^erschiedenen Variationen seien rechtlich begründet~und~durch-
uh'rbar, obwohl zu beiden zunächst verfassungsrechtliche und andere Be-

?Tn1^ 9 S]ten(?.?emac!1t ,wur??n* Ein? ste11un9nahme der Regierung von Ober-
bayern, der s1ch_auchdie Oberste Baubehorde angeschlossen habe, komme zu
dem_Ergebms, daß rechtliche Bedenken unbegründet sind. Eine Schwierigkeit
sieht er in der über viele Jahre hinweg bleibenden Belastung der Gemeinde

^ ^S^ili^uf^r^^i [l^i?n^^s^^ei^^f^w|^^sl^tg^h^g^^g^tieit
fü^die Gemeinde erledigt ist, zum anderen, weit die Modalitäten-'aucrfür
ä^GrundsUicksverkäufer überschaubar sind;

i^ä?l^trl^ll!!^t^l ^i^h^e^v0^1 ^er ?ry\s des Landkreises Landsberg, wo
im Einvernehmen mit den Gemeinden auf Kreisebene auf dem Grundstücks-
t tätig war. Es seien Baulandbeschaffungsdarlehen aufgenommen und

GrURdstücke ge- und verkauft worden; dadurch sei es"20 Jahre"1a ng möglich
gewesen, jedem Bewerber einen Bauptatz zur Verfügung zu stellen,'wenn auch
nicht immer gerade in der gewünschten Gemeinde. Die'AuswahTkriterienent-
firachen den von den Vorrednern erwähnten.

Bürgermeister Krug/Gemeinde Olching führt ^us, die im Landkreis Fürsten-

<.ej^lbruck gelegene Gemeinde mit derzeit 19.000 Einwohnern habe Ende 1976
^14 ha Bauland erworben. Die Finanzierung erfolgte durch die-Fa: Bayern-
qfüfld.s^^^?!^?s^er.D?nz?r,' ?chne1der und Dr. Enßlin (Eching/FS) berichten
übereinstimmend, daß sich bei der Vergabe auch von Re-ihenhäusern an einzelne
aubewerber keine Schwierigkeiten ergeben hätten.
änärat Dr. Widmann/Starnberg macht abschließend darauf aufmerksam, daß gleich-

ran^ig^eben^ Eigenheimbau der Bau von Wohnungen zu sehen sei. denn-auch-da
e.Hkein Bauland mehr vorhanden.

ein vorläufiges Ergebnis?* .

Wej Zjisjhj^jjjj j^rdj^da^ j^^j^Ujj^d^^^^^^^^j^j^ngs-
d!e*notwendi^zwischenflnanz^"9-"-h-zu begrenzen-oder'sogar-^tden
erkaufern_eine^pätere Zahlung zu'vereinbaren, nämlich zum Zeitpunkt der
iederveraußerung an die Einheimischen.

s^emger einfach erscheint das "Weitheimer Modell", das deshalb auf Wider-
fände stößt, u.a. auch weil es ebenfalls der Erziel ung von Höchstpreisen <

im
ege steht. Andererseits ist die preisdämpfende Wirkung beschränkt: weil der
utachterausschuß sich am Marktpreis orientieren muß. Das "Traunsteiner

fcdeH-^unbefristetes Ankaufsrecht der Ge.einde, Höchstpreis-auf-5'Jahre i m

^festgelegt^rscheint.dagegen. in seiner £ingriffsw1rkung bereits so'er-It lich. daß grundsätzlich hiervon abgeraten werden muß:
^h der Gedanke einer Subventiomerung von Baulandkosten zugunsten eines be-
Sn.personenk>;elses.some.mit vo-icht ^^ -^n..Uie bei-ande-
EyS^'^S'  nt'dfes »i-r'zu -""" '""""'-"
Faz1t: Städte und Gemeinden können 1n Ausübung Ihrer Planungshoheit vor allem
dadurch Einfluß nehmen, daß der Ertellung von neuem Baurecht nur unter bestimmten
Bedingungen zugestimmt wird. Diese Erkenntnis ist nicht neu, wird'aber erstaun-'
y^ selten in die Tat umgesetzt *
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